
 
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin  
Abteilung Bürgerdienste, Ordnungsamt, Straßen- und Grünflächenamt        
 

Zu Pkt.                         der Tagesordnung  
 
 

Bezirksamtsvorlage 
-zur Beschlussfassung- 

 
für die Sitzung des Bezirksamtes am Dienstag, dem  18.06.2019 

 
 
  1. Gegenstand der Vorlage: Drucksache Nr. 0894/XX vom 17.10.2018 

Titel: Behindertenparkplätze vor dem 
Evangelischen Friedhof in Marienfelde zeitlich 
begrenzen 

  2. Berichterstatterin: Bezirksstadträtin Christiane Heiß 
 

  3. Beschluss: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage 
-Mitteilung zur Kenntnisnahme- an die 
Bezirksverordnetenversammlung weiterzuleiten. 
 

  4. Begründung: Ist der Anlage zu entnehmen. 
 

  5.  Rechtsgrundlage: § 36 BezVG 
 

  6. 
 
 

Auswirkungen auf die 
Gleichstellung der 
Geschlechter: 

 
 
keine 

  7. 
 
 

Haushaltsmäßige/ 
Personalwirtschaftliche 
Auswirkungen: 

 
 
keine 
 

  8. Nachhaltigkeit : siehe Anlage 
 

  9. Unterrichtung der BVV: siehe hierzu Punkt 3. 
 

10. Mitzeichnung: keine 
 

 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den  29.05.2019 
 
 
 
 
Christiane Heiß 
Bezirksstadträtin  
 
 
 
 



DRUCKSACHEN 
DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 
- XX. Wahlperiode – 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
2019 

         Lfd.Nr.:  470/18
         Drucks.Nr.: 0894/XX 
 
M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
über den Beschluss der BVV vom 17.10.2018 Drucksache Nr. 0894/XX 
 
Titel:   Behindertenparkplätze vor dem Evangelischen Friedhof in Marienfelde 
zeitlich begrenzen 
 
Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 17.10.2018 folgenden Beschluss: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung ersucht das Bezirksamt zu prüfen, ob die 
beiden Behindertenparkplätze vor dem Evangelischen Friedhof, Marienfelder Allee 
127, tatsächlich nur sehr selten genutzt werden und entsprechend der 
Öffnungszeiten des Friedhofes zeitlich begrenzt werden können. 
 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
Behindertenparkplätze sind für die Betroffenen eine wichtige Hilfe im Alltag und 
ermöglichen vielfach erst eine Teilhabe, die für Nichtbehinderte selbstverständlich ist. 
Zudem sollten Behindertenparkplätze besonderes günstig gelegen sein, so dass es 
idealerweise vom Parkplatz aus nur wenige Schritte bis zum Eingang sind. Dies ist 
wichtig vor allem für gehbehinderte und atemwegserkrankte Menschen.  
Dass die genannten Stellplätze „nie genutzt werden“ ist nicht weiter untermauert; 
subjektive Aussagen von Anwohnenden sind häufig „Augenblicksbeobachtungen“. 
Die BVV fasste außerdem auf ihrer Sitzung am 17.01.2018 den Beschluss, dass bei 
möglichst vielen Friedhöfen möglichst viele Behindertenparkplätze angeordnet 
werden sollten. Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat mehr als 400 km öffentliches 
Straßenland. Für Dauermaßnahmen auf diesem umfangreichen Gebiet mit sehr 
weitreichenden und vielfältigen straßenverkehrsrechtlichen Aufgaben stehen 
theoretisch Sachbearbeiterinnen mit insgesamt lediglich 2 1/4 Stellenanteilen zur 
Verfügung, aufgrund einer längeren Abwesenheitszeit tatsächlich wesentlich 
weniger. Es wird gebeten, widersprüchliche Beschlüsse zu minimieren, da die 
Aufgabenbewältigung nicht mehr gewährleistet werden kann. 
  
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den ……………. 2019 
 
 
 
Angelika Schöttler                                                             Christiane Heiß 
Bezirksbürgermeisterin                                                     Bezirksstadträtin 
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